
§ 79 HBG Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 

(1) Der Beamte bedarf, soweit er nicht nach § 78 zur Übernahme verpflichtet ist, der 
vorherigen Genehmigung  

1. zur Übernahme eines Nebenamts, einer in Satz 2 Halbsatz 1 nicht genannten 
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft sowie einer Testamentsvollstreckung, 

2. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, insbesondere einer 
Tätigkeit als Schiedsrichter oder Preisrichter, zur Erstattung von Gutachten, zur 
Übernahme von Forschungsaufträgen, von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, zur 
Erstellung von statischen Berechnungen, zur Übernahme der Oberleitung bei Bauten 
und der örtlichen Bauleitung (Bauführung) und Entwurfsaufträgen sowie von 
Aufträgen zu Befundberichten, 

3. zu einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit sowie zur Mitarbeit in einem 
Gewerbebetrieb oder einem freien Beruf, 

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat 
oder in eine sonstige Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder 
eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens sowie zur Übernahme 
einer Treuhänderschaft. 

Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer 
unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines Angehörigen; ihre 
Übernahme ist vor Aufnahme schriftlich anzuzeigen. Satz 2 findet keine Anwendung auf 
Tätigkeiten nach Satz 1 Nr. 4 

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, daß durch die Nebentätigkeit 
dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt 
insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit  

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten so stark in Anspruch nimmt, 
daß die ordnungsgemäße Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten behindert werden 
kann, 

2. den Beamten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte 
angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten beeinflussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
des Beamten führen kann, 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 

Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentätigkeit 
wegen gewerbsmäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang oder 
Häufigkeit als Ausübung eines Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Satz 2 Nr. 1 gilt 
in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere 
Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
überschreitet. Das Vorliegen eines Versagungsgrundes nach Satz 1 und 2 ist besonders zu 
prüfen, wenn abzusehen ist, daß die Entgelte und geldwerten Vorteile aus 
genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten im Kalenderjahr dreißig vom Hundert der 
Jahresdienstbezüge des Beamten bei Vollzeitbeschäftigung überschreiten werden; das 



Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. Die Genehmigung ist auf längstens fünf 
Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Ergibt sich 
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmigung, so ist diese 
zu widerrufen. Ist eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 4 durch Rechtsvorschrift übertragen, so gilt 
die vorherige Genehmigung als erteilt.  

 
(3) Nebentätigkeiten, die der Beamte nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
seines Dienstherrn übernommen hat oder bei denen der Dienstherr ein dienstliches 
Interesse an der Übernahme der Nebentätigkeit durch den Beamten nicht anerkannt hat, darf 
er nur außerhalb der Arbeitszeit ausüben. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten 
Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird. § 106 Abs. 4 bleibt 
unberührt. 

 
(4) Vergütung ist jede Gegenleistung in Geld oder geldeswerten Vorteilen. Als Gegenleistung 
gelten nicht der Ersatz barer Auslagen und Fahrkosten sowie die Zahlung von Tage- und 
Übernachtungsgeldern, die die für den Beamten gültigen Sätze nicht übersteigen. Durch 
Rechtsverordnung kann für bestimmte Bereiche oder allgemein ein Pauschbetrag festgesetzt 
werden, bis zu dessen Höhe die pauschale Abgeltung von baren Auslagen Fahrkosten, 
Tage- und Übernachtungsgeldern nicht als Vergütung anzusehen ist. 

 
(5) Die Genehmigung erteilt die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde. 

 
(6) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (Abs. 1) oder auf Zulassung einer Ausnahme 
(Abs. 3 Satz 2) und Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen auf 
Übernahme einer Nebentätigkeit bedürfen der Schriftform. Der Beamte hat dabei die für die 
Entscheidung erforderlichen Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der 
Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu führen; der Beamte 
hat jede Änderung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Das dienstliche Interesse (Abs. 3 
Satz 1) ist aktenkundig zu machen. 


